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Zweiter Teil: Einzelne Rechtsgebiete  

1. Änderung der gemeinsamen Landesgrenzen 

1.1 Bundesrepublik Deutschland 

1.1.1 Staatsvertrag zur Grenzänderung Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern - 
Staatsvertrag zwischen den Ländern Brandenburg und Mecklenburg-

Vorpommern über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze 
(GrÄndStVtr BB/MV) 

Vom 09.05.1992 (BGBl I 1993, 205, 206) 

Das Land Brandenburg und das Land Mecklenburg-Vorpommern schließen nachstehenden Staatsver-
trag: 

Artikel 3 

Das in den übergehenden Gebieten belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentli-
chen Rechts mit Ausnahme des Vermögens der Kirchen, der mit den Rechten einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften und der den Aufgaben einer Kirche oder 
Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffentlichen Rechts und des Vermögens der im 
Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des öffentlichen Rechts geht mit allen Rechten, 
Lasten und Verpflichtungen gegen Entschädigung auf die in dem aufnehmenden Land zuständige ent-
sprechende Körperschaft des öffentlichen Rechts über. Die Entschädigung kann durch Vereinbarung 
der beteiligten Gebietskörperschaften geregelt werden. 

1.1.2 Staatsvertrag zur Grenzänderung Hessen/Nordrhein-Westfalen - 
Staatsvertrages zwischen dem Land Hessen und dem Land Nordrhein-Westfalen 

über Änderungen der gemeinsamen Landesgrenze (GrÄndStVtrHE/NWBek) 
Vom 18.05.2010 (BGBl. I 2010, 621), in Kraft seit: 01.11.2009 

Das Land Hessen und das Land Nordrhein-Westfalen schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
Artikel 2 

(1) Das in den übergehenden Gebieten belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts mit Ausnahme des Vermögens der Kirchen, der mit den Rechten einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften und der den Aufgaben einer Kirche 
oder Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffentlichen Rechts und des Vermögens 
der im Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des öffentlichen Rechts geht mit allen 
Rechten, Lasten und Verpflichtungen ohne Entschädigung auf die in dem aufnehmenden Land zustän-
dige entsprechende Körperschaft des öffentlichen Rechts über.  

(…) 
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1.1.3 Staatsvertrag zur Grenzänderung 
Niedersachsen/Nordrhein-Westfalen - Zweiter Staatsvertrag zwischen den 
Ländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen über Änderungen der 

gemeinsamen Landesgrenze (GrÄndStVtr2 ND/NW) 
Vom 12.11.1997 (BGBl. 1998 I S. 1868), in Kraft seit: 01.04.1998 

Das Land Niedersachsen und das Land Nordrhein-Westfalen schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 2 

Das in den übergehenden Gebieten belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentli-
chen Rechts geht mit allen Rechten und Pflichten ohne Entschädigung auf die in dem aufnehmenden 
Land zuständige Körperschaft über. Das gilt nicht für das Vermögen der Kirchen, der mit den Rechten 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften und der den Auf-
gaben einer Kirche oder Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
für das Vermögen der im Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. 

(…) 

1.1.4 Staatsvertrag zur Grenzänderung Sachsen/Thüringen - Zweiter Staatsvertrag 
zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat Thüringen über die 
Änderung der gemeinsamen Landesgrenze (GrÄndStVtrSN/TH2Bek) 

Vom 22.11.1994 (BGBl. I 1994, 2854), in Kraft seit: 01.08.1994 

Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
Artikel 3 

(1) Das im Umgliederungsgebiet belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentlichen 
Rechts geht gegen angemessene Entschädigung mit allen Rechten, Lasten und Verpflichtungen auf die 
entsprechenden Körperschaften des öffentlichen Rechts im Freistaat Sachsen über. Eine Entschädi-
gung ist nicht zu leisten, wenn es sich um Verwaltungsvermögen der Gemeinde Cunsdorf handelt; 
insofern sind auch situationsbedingte Wertsteigerungen unbeachtlich. Die Pflicht zur Entschädigungs-
zahlung entfällt nicht hinsichtlich von Aufwendungen, Verwendungen usw. für dieses Verwaltungs-
vermögen. Im Zusammenhang mit dem Übergang des Umgliederungsgebiets durchzuführende 
Rechtshandlungen sind frei von nach Landesrecht zu erhebenden Abgaben und Gebühren. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für das im Umgliederungsgebiet belegene Finanzvermögen. 

(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für das Vermögen des Bundes, der Kirchen, der 
mit den Rechten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften 
und der den Aufgaben einer Kirche oder Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffent-
lichen Rechts und für das Vermögen der im Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts. 

(…) 
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1.2 Hessen 

Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Lande Hessen und dem Lande 
Niedersachsen über Änderungen der gemeinsamen Landesgrenze 

(Grenzänderungsvertrag) vom 19./23. Mai 1967 
Vom 25.04.1968 (GVBl. I 1968, 99) 

STAATSVERTRAG 
zwischen dem Lande Hessen und dem Lande Niedersachsen über Änderungen der gemeinsamen Lan-
desgrenze (Grenzänderungsvertrag) 

Um die staatsrechtliche Trennung geschlossener Siedlungen im Interesse der betroffenen Einwohner, 
Gemeinden und Gemeindeverbände zu beseitigen und um einen zweckmäßigen Verlauf der gemein-
samen Landesgrenze herbeizuführen, schließen 

das Land Hessen 

und 

das Land Niedersachsen 

nach Anhörung der zu den Volksvertretungen des abgebenden Landes wahlberechtigten Einwohner 
der betroffenen Gebiete sowie der betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände folgenden Staats-
vertrag: 

(…) 

Artikel 3 

Das in den übergehenden Gebieten belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentli-
chen Rechts mit Ausnahme des Vermögens der Kirchen, der mit den Rechten einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften und der den Aufgaben einer Kirche oder 
Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffentlichen Rechts und des Vermögens der im 
Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des öffentlichen Rechts geht mit allen Rechten, 
Lasten und Verpflichtungen ohne Entschädigung auf die in dem aufnehmenden Land zuständige ent-
sprechende Körperschaft des öffentlichen Rechts über. 

(…) 

1.3 Nordrhein-Westfalen 

Gesetz zum Staatsvertrag zwischen den Ländern Hessen und Nordrhein-
Westfalen über Änderung der gemeinsamen Landesgrenze vom 28. Mai 2009 

Vom 15.09.2009 (GV. NRW. 2009, S. 492) 

STAATSVERTRAG 
 

zwischen dem Land Hessen und dem Land Nordrhein-Westfalen über Änderungen der gemeinsamen 
Landesgrenze 

Um die politische Zuordnung geschlossener Siedlungen im Interesse der betroffenen Einwohner zu 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden herzustellen, die den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen 
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der Einwohner bilden, und um einen zweckmäßigen Verlauf der gemeinsamen Landesgrenze herbei-
zuführen, schließen die Länder Hessen und Nordrhein-Westfalen - im Folgenden: Länder - nach An-
hörung der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften aufgrund des Artikels 29 Absatz 7 des 
Grundgesetzes in Verbindung mit § 2 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren bei sonstigen Ände-
rungen des Gebietsbestandes der Länder nach Artikel 29 Abs. 7 des Grundgesetzes vom 30. Juli 1979 
(BGBl. I S. 1325) folgenden Staatsvertrag: 

(…) 

Artikel 2 

(1) Das in den übergehenden Gebieten belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts mit Ausnahme des Vermögens der Kirchen, der mit den Rechten einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften und der den Aufgaben einer Kirche 
oder Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffentlichen Rechts und des Vermögens 
der im Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des öffentlichen Rechts geht mit allen 
Rechten, Lasten und Verpflichtungen ohne Entschädigung auf die in dem aufnehmenden Land zustän-
dige entsprechende Körperschaft des öffentlichen Rechts über. 

(…) 

1.4 Sachsen 

Gesetz zu dem Zweiten Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Sachsen und dem 
Freistaat Thüringen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze 

Vom 08.07.1994 (SächsGVBl. 1994, 1342) 

STAATSVERTRAG 

Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen schließen auf der Grundlage von Artikel 1 Abs. 1 
des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Repub-
lik über die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungsvertrag - vom 31. August 1990 (BGBl. II 
S. 889) in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885) und in 
Verbindung mit § 2 Abs. 2 und 3 des Verfassungsgesetzes zur Bildung von Ländern in der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 22. Juli 1990 (GBl. I Nr. 51 S. 955), das aufgrund von Artikel 9 Abs. 2 
in Verbindung mit Anlage II Kapitel II Sachgebiet A Abschnitt II des Einigungsvertrages fortgelten-
des Recht ist, folgenden Staatsvertrag: 

(…) 

Artikel 3 

(1) Das im Umgliederungsgebiet belegene Verwaltungsvermögen von Körperschaften des öffentlichen 
Rechts geht gegen angemessene Entschädigung mit allen Rechten, Lasten und Verpflichtungen auf die 
entsprechenden Körperschaften des öffentlichen Rechts im Freistaat Sachsen über. Eine Entschädi-
gung ist nicht zu leisten, wenn es sich um Verwaltungsvermögen der Gemeinde Cunsdorf handelt; 
insofern sind auch situationsbedingte Wertsteigerungen unbeachtlich. Die Pflicht zur Entschädigungs-
zahlung entfällt nicht hinsichtlich von Aufwendungen, Verwendungen usw. für dieses Verwaltungs-
vermögen. Im Zusammenhang mit dem Übergang des Umgliederungsgebiets durchzuführende 
Rechtshandlungen sind frei von nach Landesrecht zu erhebenden Abgaben und Gebühren. 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend für das im Umgliederungsgebiet belegene Finanzvermögen. 

(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten nicht für das Vermögen des Bundes, der Kirchen, der 
mit den Rechten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgestatteten Religionsgemeinschaften 
und der den Aufgaben einer Kirche oder Religionsgemeinschaft dienenden Körperschaften des öffent-
lichen Rechts und für das Vermögen der im Bereich der Sozialversicherung tätigen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts. 

(…) 

2. Anstalts-, Körperschafts- und Stiftungsrecht 

2.1 Bundesrepublik Deutschland  

2.1.1 Gesetz zur Errichtung einer „Stiftung Jüdisches Museum Berlin“ 
(JMBStiftG) 

vom 16.08.2001 (BGBl I 2001, 2138), zuletzt geändert Dienstrechtsneuordnungsgesetz vom 
05.02.2009 (BGBl I 2009, 160) 

§ 1 Name, Sitz und Rechtsform der Stiftung 

Unter dem Namen "Stiftung Jüdisches Museum Berlin" wird mit Sitz in Berlin eine rechtsfähige bun-
desunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet. Die Stiftung entsteht mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes.  

§ 2 Zweck der Stiftung 

(1) Zweck der Stiftung ist es, jüdisches Leben in Berlin und in Deutschland, die von hier ausgehenden 
Einflüsse auf das europäische und das außereuropäische Ausland sowie die Wechselbeziehungen zwi-
schen jüdischer und nichtjüdischer Kultur zu erforschen und darzustellen sowie einen Ort der Begeg-
nung zu schaffen.  

(2) Der Erfüllung dieses Zwecks dienen insbesondere:  

1. Einrichtung und Unterhaltung des Gebäudeensembles des "Jüdischen Museums Berlin" in Berlin, 
Lindenstr. 9-14, 10969 Berlin; 

2. Übernahme und Unterhaltung der bestehenden Museumssammlung sowie deren Ausbau durch Er-
werb weiterer Realien zur jüdischen Kultur und Geschichte (insbesondere Kunstwerke, Dokumente, 
Archivalien, Bücher und Gegenstände der Alltagskultur und der jüdischen Religionsausübung); 

3. Aufbau, Unterhaltung und Weiterentwicklung einer ständigen Ausstellung; 

4. Durchführung von wechselnden Sonderausstellungen, Vorträgen, Filmvorführungen, Diskussions-
foren und weiteren Veranstaltungen mit deutscher und internationaler Beteiligung im Sinne des Stif-
tungszwecks; 

5. Einrichtung und Unterhaltung eines Informationszentrums, einer Bibliothek, eines Archivs, eines 
internationalen Bildungs- und Forschungsinstituts sowie sonstiger Einrichtungen im Sinne des Stif-
tungszwecks; 


